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RS Vwgh 1989/12/20 89/03/0082
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1989

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §52 lita Z10a;

Rechtssatz

Wurde die Verwaltungsvorschrift, die durch die Tat verletzt worden ist, im erstbehördlichen Straferkenntnis mit "52/10

a StVO", hingegen im angefochtenen Bescheid mit "§ 52 a Zi;er 10 lit a StVO 1960" bezeichnet, dann handelt es sich

nicht um "die Unterstellung einer neuen Gesetzesbestimmung, die der Übertretung entsprechen soll".
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